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Beschluß
zur Ergänzung der Grundsätze für die Bildung und 
Verwendung des einheitlichen Prämienfonds in den 
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben 
der Industrie und des Bauwesens und in den WB 

im Jahre 1964.

Vom 23. Juli 1964

Abschnitt II Ziff. 6 Buchst, а der mit dem Beschluß 
des Ministerrates vom 30. Januar 1964 bestätigten 
Grundsätze für die Bildung und Verwendung des ein
heitlichen Prämienfonds in den volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betrieben der Industrie und des Bau
wesens und in den WB im Jahre 1964 (GBl. II S. 80) 
erhält folgende Neufassung:

6. Ausarbeitung optimaler Pläne

Um die Bildung des Prämienfonds zur Ausarbeitung 
optimaler Pläne auszunutzen, werden nachstehende 
Grundsätze festgelegt:

a) Vereinigungen Volkseigener Betriebe und unter
stellte Betriebe

Ist der Gewinn Hauptkennziffer, können bei 
Überbietung der Orientierungsziffern für das Be
triebsergebnis im Planvorschlag der WB als 
weitere Zuführung zum Prämienfonds der WB 
bis zu 75 % des überbotenen Betrages geplant 
werden, wenn gleichzeitig die Orientierungs
ziffern für die Staatsplanpositionen (Haupterzeug
nisse) und für die Selbstkostensenkung bzw. Stei
gerung der Arbeitsproduktivität mindestens ein
gehalten werden.

In den konsumgüterherstellenden Betrieben muß 
bei Überbietung der Orientierungsziffern für das 
Betriebsergebnis die Einhaltung des Planteiles 
„Versorgung der Bevölkerung“ gesichert sein.

Die zusätzlichen Zuführungen sind als Gewinn
verwendung zu planen.

Wird eine andere Kennziffer als Hauptkennziffer 
l'estgelegt, so kann für die Überbietung der ent
sprechenden Orienlierungsziffcr eine zusätzliche 
Zuführung zum Prämienfonds der WB bis zu

15 % des Prämienanteils je Prozent der Über
bietung als Gewinnverwendung geplant werden, 
wenn gleichzeitig die Orientierungsziffern für die 
Staatsplanpositionen (Haupterzeugnisse) und für 
die Selbstkostensenkung bzw. Steigerung der 
Arbeitsproduktivität mindestens eingehalten sind.

Voraussetzung für die zusätzliche Zuführung zum 
Prämienfonds der WB ist die volle Erfüllung 
des überbotenen Betrages.

Wird die Überbietung der Orientierungsziffer 
nicht voll erreicht, erhält die WB

im Jahre 1964 bis zu 40 %
Jm  Jahre 1965 bis zu 30 %

des die Orientierungsziffer Gewinn übersteigen
den Betrages der Erfüllung bzw., soweit eine 
andere Kennziffer als der Gewinn Hauptkenn
ziffer ist,

im Jahre 1964 bis zu 8 n/
0 

im Jahre 1965 bis zu 6%

des Prämienanteils je Prozent der die Orientie
rungsziffer übersteigenden Erfüllung als weitere 
Zuführung zum Prämienfonds. Ein Abzug vom 
Prämienanteil tritt erst ein, wenn die Orientie
rungsziffer nicht erreicht wird.

(Diese Prozentsätze gelten gleichzeitig für die 
unter Ziff. 6 Buchst, b genannten Betriebe, die 
nicht einer Vereinigung Volkseigener Betriebe 
unterstehen.)

Die WB als ökonomisches Führungsorgan teilt 
den sich aus der Überbietung der Orientierungs
ziffer und der Erfüllung ergebenden zusätzlichen 
Prämienbetrag auf die unterstellten Betriebe 
nach deren unterschiedlichen Leistungen und auf 
die WB (Zentrale) auf. Sie schafft sich dazu 
eigene Kennziffern und Beurteilungskriterien. Die 
WB muß dabei gewährleisten, daß die Betriebe 
bei der Ausarbeitung ihrer Planvorschläge und 
bei der Plandurchführung von vornherein die Be
dingungen kennen, von denen die Höhe der Zu
führungen zum Prämienfonds abhängig ist.


